
BayDiG: Art. 57 Verordnungsermächtigungen

Art. 57  Verordnungsermächtigungen 
 
(1) Die Staatsregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung

1.  Maßnahmen zur Gewährleistung der Barrierefreiheit in der digitalen Verwaltung im Zusammenhang mit 
den Förderzielen aus Art. 2 und den Aufgaben nach Art. 10 zu bestimmen,

 
2.  ausführende Maßnahmen zum Schutz des freien Zugangs zum Internet im Sinne von Art. 8 zu treffen, 
insbesondere in Bezug auf die Freiheit und Pluralität der Medien, den Jugendschutz, den Schutz des 
unternehmerischen Wettbewerbs im Internet und die Förderung kleinerer und mittlerer Unternehmen,

 
3.  das Nähere zum Vollzug des Art. 18, insbesondere Vorschriften, die sich auf die Ausgestaltung des 
digitalen Rechnungsverkehrs, insbesondere auf die Verbindlichkeit der elektronischen Form beziehen, 
festzulegen,

 
4.  Ausführungsbestimmungen zu digitalen Verwaltungsverfahren oder Teilen hiervon im Sinne des Art. 19 
Abs. 1, einschließlich Mindeststandards, Übergangsvorschriften und Ausnahmen festzulegen,

 
5.  im Rahmen von Art. 19 festzulegen, dass Verwaltungsverfahren auch über vom Freistaat Bayern 
festgelegte einheitliche digitale Formulare oder Online-Verfahren erreichbar sein müssen,

 
6.  im Rahmen von Art. 19 zu bestimmen, dass für bestimmte Verwaltungsleistungen der Behörden 
Zugangstor-Dienste im Sinne der Art. 4 bis 7 der Verordnung (EU) 2018/1724 anzubieten oder 
Anforderungen im Sinne der Art. 9 bis 16 der Verordnung (EU) 2018/1724 einzuhalten sind,

 
7.  im Rahmen von Art. 21 nähere Bestimmungen zum Einsatz digitaler Assistenzdienste gewerblicher 
Anbieter zu treffen, insbesondere im Hinblick auf Zuverlässigkeit und technischen Betrieb,

 
8.  zur Umsetzung der Art. 26 bis 31 weitere Anforderungen an den Portalverbund Bayern und die 
Nutzerkonten, insbesondere Standards zur Nutzerfreundlichkeit, zur Kommunikation zwischen den im 
Portalverbund Bayern genutzten informationstechnischen Systemen, zu Anforderungen und Standards im 
Sinne des Abs. 3, zur Gewährleistung von IT-Sicherheit sowie zu Art, Umfang und Aktualisierung 
veröffentlichungspflichtiger Informationen festzulegen, soweit nicht Zuständigkeiten aus Abs. 4 Nr. 1 und 2 
bestehen,

 
9.  im Rahmen von Art. 28 und 29 Abs. 3 Anforderungen für Verwaltungsleistungen festzulegen, die über 
das Organisationsportal bereitzustellen und über das Organisationskonto abzuwickeln sind,

 
10.  weitere Identifizierungs- und Authentifizierungsmittel im Sinne von Art. 31 Abs. 2 zuzulassen,

 
11.  Einzelheiten zu den Datenverarbeitungstatbeständen im Nutzerkonto gemäß Art. 30 Abs. 4 und für die 
Feststellung der Identität des Nutzers und die Kommunikation im Portalverbund Bayern im Rahmen von 
Art. 32 festzulegen und

 
12.  im Rahmen von Art. 36 Einzelheiten zu Planung, Errichtung, Betrieb, Bereitstellung, Nutzung, 
Sicherheit und technischen Standards digitaler Verwaltungsinfrastrukturen sowie die damit 
zusammenhängenden Aufgaben und datenschutzrechtlichen Befugnisse der Behörden festzulegen; dies 
gilt für die Kommunen nur für die Behördenzusammenarbeit im Sinne von Art. 36 Satz 3.

 
(2) Das Staatsministerium für Digitales wird im Einvernehmen mit der Staatskanzlei ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung



1.  Voraussetzungen für die Bereitstellung und den Funktionsumfang der digitalen Identität sowie die 
Zuständigkeiten für deren Bereitstellung gemäß Art. 11 im Benehmen mit dem Staatsministerium des 
Innern, für Sport und Integration festzulegen und

 
2.  die technischen Voraussetzungen der Verpflichtung nach Art. 13 Abs. 2 einschließlich Übergangsfristen 
zu regeln.

 
(3) Das Staatsministerium für Digitales wird im Einvernehmen mit den fachlich zuständigen 
Staatsministerien ermächtigt, durch Rechtsverordnung

1.  zur Ausführung von Art. 26 für Behörden der in Art. 1 Abs. 1 genannten juristischen Personen 
verbindliche IT-Interoperabilitätsstandards oder die Nutzung von Basisdiensten festzulegen und

 
2.  im Rahmen von Art. 26 Mindestkataloge von Verwaltungsleistungen festzulegen, die von den 
zuständigen Behörden über den Portalverbund Bayern bereitgestellt werden und Standards für die 
einheitliche Bereitstellung dieser Leistungen über den Portalverbund festzulegen.

 
(4) Das Staatsministerium für Digitales wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung

1.  Einzelheiten zur Errichtung, Betrieb und Nutzung des Organisationsportals und des 
Organisationskontos im Sinne von Art. 28 und 29 festzulegen,

 
2.  zur Ausführung von Art. 29 und 30 die Nutzungsbedingungen des Nutzerkontos, die technischen 
Anforderungen an Nutzerkonto und Postfach, insbesondere die zugelassenen Identifizierungsmittel und 
Schnittstellen, sowie den Zeitpunkt der Freischaltung des Nutzerkontos und seiner Funktionen 
festzulegen,

 
3.  im Rahmen von Art. 32 Verfahren zur Änderung personenbezogener Daten und der Rechtsnachfolge 
festzulegen.

 
(5) Jedes Staatsministerium wird ermächtigt, in den Angelegenheiten seines Geschäftsbereichs durch 
Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Freistaates Bayern unterstehen, die Erbringung von 
IT-Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung digitaler öffentlicher Dienste im Sinne von Art. 
17, der Errichtung und dem Betrieb des Portalverbunds Bayern im Sinne von Art. 26, des Bayernportals im 
Sinne von Art. 27, des Organisationsportals Bayern im Sinne von Art. 28 sowie der Bereitstellung von 
Nutzerkonten im Sinne von Art. 29 zu übertragen.

(6) Das Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz wird ermächtigt, beim Betrieb von 
Flächenmanagement-Datenbanken durch Gemeinden durch Rechtsverordnung Regelungen der hierzu 
erforderlichen Verarbeitung, Verwendung und Einbeziehung personen- und grundstücksbezogener Daten 
zu treffen.

(7) Das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr wird ermächtigt, zur Planung und Steuerung der 
baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke durch die Gemeinden durch Rechtsverordnung 
Regelungen der hierzu erforderlichen Datenerfassung, -nutzung und -verarbeitung zu treffen.

(8) Das Staatsministerium für Digitales wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration Bestimmungen über den Aufbau und die 
Durchführung der Datenverarbeitung im kommunalen Bereich sowie die dafür durch die Kommunalen 
Spitzenverbände geschaffenen Einrichtungen zu treffen.

(9) Das Staatsministerium für Digitales wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der 
Finanzen und für Heimat durch Rechtsverordnung weitere Bestimmungen zu Organisation und 
Geschäftsführung der eKom Bayern zu treffen, insbesondere Fragen zur Wirtschaftsführung, Risikovorsorge 
und Rücklagenbildung, zum Geschäftsjahr, Jahresabschluss und Personal.



(10) Durch Rechtsverordnung der Staatsregierung können Regelungen zur Verwendung von Wappen und 
Logos von Behörden der in Art. 1 Abs. 1 genannten juristischen Personen zum Zwecke der Darstellung von 
behördenbezogenen Informationen und Online-Verfahren auf Plattformen und Anwendungen des 
Freistaates Bayern und im Portalverbund des Bundes und der Länder getroffen werden.


